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Veranstaltung „Sanieren? Ja, aber  richtig! Fehler vermeiden und Heizkosten sparen“ 
Renate Michel, Regionalreferentin Rhein-Mosel-Eifel 

Meine Energiewende – Handlungs- und 
Fördermöglichkeiten für Hausbesitzer 



TEIL DER ENERGIEAGENTUR RHEINLAND-PFALZ 

» Landesweite Plattform für die Energiewende 

» Wir informieren, vernetzen, 
moderieren und unterstützen 

» Produkt- und anbieterneutrale, 
unabhängige Information 

» Wegbereiter für die am 
Markt tätigen Akteure 

» Regional angepasste 
Unterstützungsleistungen 

» Zentrale in Kaiserslautern 

» Regionalbüro in Koblenz 

» Region Rhein-Mosel-Eifel: 3 Landkreise, Koblenz 
15 Verbandsgemeinden, 1 verbandsfreie Gemeinde 

» 100-prozentige GmbH des Landes 

REGIONALBÜRO RHEIN-MOSEL-EIFEL 



GLIEDERUNG 

1. Nutzen und Handlungsfelder der Energiewende 

 

2. Energie einsparen – Strom, Wärme, Mobilität 

 

3. Energieeffizient sanieren und erneuerbare Energien nutzen 

 

4. Fördermöglichkeiten für Hausbesitzer 

 

5. Energieberatung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz 

 



1. NUTZEN UND HANDLUNGSFELDER  
DER ENERGIEWENDE 

  



NUTZEN UND HANDLUNGSFELDER 
DER ENERGIEWENDE 

FÜR WELCHE „WENDE“ STEHT DIE ENERGIEWENDE?  

Für eine fundamentale Wende der Energieversorgung und -nutzung 
in den Bereichen Strom, Wärme und Mobilität: 

» basierend auf der Einsparung von Energie, der Steigerung der Energie-
effizienz und dem Ausbau erneuerbarer Energien; 

» die bisherige Energieversorgung auf Basis von fossilen Energieträgern – 
u.a. Öl, Gas, Kohle und Uran – soll von einer neuen Energieversorgung 
auf Basis von erneuerbaren Energien – Windenergie, Sonnenenergie, 
Bioenergie, Wasserkraft, Geothermie – schrittweise abgelöst werden; 

» die bislang weitgehend zentral organsierte Energieversorgung wird 
dezentraler, vielfältiger und komplexer. 



NUTZEN UND HANDLUNGSFELDER 
DER ENERGIEWENDE 
 
WELCHEN NUTZEN HAT DIE ENERGIEWENDE? 

» Risikovorsorge – Ausstieg aus der Atomenergie 

» Klimaschutz – Das Unbeherrschbare vermeiden 

» Ressourcen- und Umweltschutz 

» Förderung der Wertschöpfung vor Ort 

» Minderung der Abhängigkeit von Energieimporten 

» Größere Unabhängigkeit von der Preisentwicklung fossiler Energieträger 

» Nachhaltige Kosteneinsparung 

 



NUTZEN UND HANDLUNGSFELDER 
DER ENERGIEWENDE 
 
PERSPEKTIVEN DER BETRACHTUNG 

» Strom        

» Wärme 

» Mobilität 

 

» Erzeugung 

» Transport/Netze 

» Speicherung 

» Verbrauch 

 

» Energie einsparen 

» Energie effizient nutzen 

» Erneuerbare Energien 

 

» Wind 

» Sonne 

» Biomasse 

» Wasser 

» Geothermie 



2. ENERGIE EINSPAREN – 
STROM, WÄRME, MOBILITÄT 

  



Quelle: Eigene Darstellung nach BMWi : Energiedaten 2017 (Stand: 04/2017) 

ANTEILE AM ENDENERGIEVERBRAUCH IN DEUTSCHLAND 
IM JAHR 2015 

ENERGIE EINSPAREN – 
STROM, WÄRME, MOBILITÄT 

Haushalt  
29% 

Industrie 
28,6 % 

 Verkehr 
29,5 % 

Haushalte 
25,9 % 

GHD 
16 % 



Raumwärme 
69% 

Warmwasser 
14% 

Sonstige  
Prozesswärme 6% 

Sonstige Prozesskälte 5% 

IuK-Technik 4% 
Beleuchtung 2% Mechanische Energie 1% 

ENERGIE EINSPAREN – 
STROM, WÄRME, MOBILITÄT  

Quelle: Eigene Darstellung nach AGEB (Stand: 10/2016) in BMWi 2017: Energieeffizienz in Zahlen 

 

ENDENERGIEVERBRAUCH  NACH ANWENDUNGSBEREICHEN 
IM JAHR 2015 IM SEKTOR PRIVATE HAUSHALTE 

 

 

 

 

 

 



3. ENERGIEEFFIZIENT SANIEREN UND 
ERNEUERBARE ENERGIEN NUTZEN  

  



Quelle: EOR 

EINSPARPOTENTIALE BEI ÄLTEREN GEBÄUDEN BIS ZU 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

ENERGIEEFFIZIENT SANIEREN UND 
ERNEUERBARE ENERGIEN NUTZEN 

Lüftung 10% 

Fenster 11% 

Heizung 12% 

Dach 16% 

Kellerdecke 6% 

Wand 25% 



ENERGIEEFFIZIENT SANIEREN UND 
ERNEUERBARE ENERGIEN NUTZEN 

 

 

» Verbesserung des Wärmeschutzes von flächigen Bauteilen 

 

» Reduzierung von Wärmebrücken 

 

» Optimierung der Luftdichtigkeit 

 

» Modernisierung der Anlagentechnik 

EINSPARMÖGLICHKEITEN 



Quelle: EOR, Verbraucherzentrale 

ENERGIEEFFIZIENT SANIEREN UND 
ERNEUERBARE ENERGIEN NUTZEN 

Dach Oberste Geschossdecke 

 

Fenster 

 

Außenwände Kellerdecke 

 



Quelle: EOR 

ENERGIEEFFIZIENT SANIEREN UND 
ERNEUERBARE ENERGIEN NUTZEN 

Wärmepumpe 

 

Brennwertkessel 

 

Solarthermieanlage 

 

Flächenheizung 

 

Pelletheizung 

 

Lüftungsanlage 

 



  
 
 

ENERGIEATLAS RHEINLAND-PFALZ 
  
 
 



4. FÖRDERMÖGLICHKEITEN FÜR HAUSBESITZER 



www.energieagentur.rlp.de/foerderkompass/ 



www.energieagentur.rlp.de/foerderkompass/ 
www.energieagentur.rlp.de/foerderkompass/ 

 



BERATUNGSANGEBOT DER VERBRAUCHERZENTRALE 
RHEINLAND-PFALZ 

» Termin für persönliches Beratungsgespräch vereinbaren: 
Tel.: 0261/127 27 oder 
E-Mail: energie@vz-rlp.de 

» www.energieberatung-rlp.de  

 

ÜBERBLICK ÜBER FÖRDERPROGRAMME 

» Energiesparmaßnahmen im Bestand 

» Energiesparmaßnahmen im Neubau 

» www.verbraucherzentrale-rlp.de/foerderprogramme 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN 



FÖRDERMÖGLICHKEITEN BESTAND 

Kredit 

Zuschuss 

Einspeise-
vergütung 

Land 

ISB Modernisierung in RLP 

MUEEF 1.000 Effiziente Öfen für RLP 

Bund 

KfW 

Energieeffizient sanieren / APEE 

Energieeffizient sanieren – Baubegleitung 

Energieeffizient sanieren – Ergänzungskredit 

Erneuerbare Energien – Standard: Photovoltaik 

Erneuerbare Energien – Speicher 

Brennstoffzelle 

BAFA 

Energiesparberatung vor Ort 

Heizungsoptimierung 

Erneuerbare Energien / APEE 

Mini-KWK-Anlagen 
BMWi 

Austausch elektronischer Durchlauferhitzer 

Gesetze 
Photovoltaik (EEG) 

Mini-KWK (KWKG) 



BAFA-ENERGIESPARBERATUNG VOR ORT 

» Fördergegenstand 
 Energieeinsparberatung vor Ort für 

Wohngebäude 

 

» Förderart / Förderhöhe 
 Zuschuss: max. 60 % der Beratungskosten 

 Ein- und Zweifamilienhäuser: max. 800 € 

 Mehrfamilienhäuser: max. 1.100 € 

 Zusätzliche Erläuterung des Energieberatungs-
berichts in Wohnungseigentümerversammlung 
oder Beiratssitzung: max. 500 € 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN BESTAND 

Quelle.:  www.bmwi.de 



Quelle.:  www.bmwi.de 

BAFA-ENERGIESPARBERATUNG VOR ORT 

» Auswahl aus zwei Beratungsvarianten: 
 Sanierung eines Wohngebäudes zum 

KfW-Effizienzhaus (Komplettsanierung) oder 

 Umfassende energetische Sanierung in 
Schritten mit aufeinander abgestimmten 
Einzelmaßnahmen (Sanierungsfahrplan) 
 

» Antragsstellung 
 Vor Beratungsbeginn 

 Durch  antragsberechtigte Energieberater: 
www.energie-effizienz-experten.de 

 Beim Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

 

» www.bafa.de 
 

 

 
 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN BESTAND 



www.energie-effizienz-experten.de 



Quelle: www.kfw.de 

KFW-PROGRAMM „ENERGIEEFFIZIENT 
SANIEREN“ 

» Was wird gefördert? 
 Die Sanierung zum KfW-Effizienzhaus 55, 70, 85, 

100, 115, Denkmal 

 Der Ersterwerb von Gebäuden, die zum KfW- 
Effizienzhaus saniert wurden, einschließlich des 
Kaufs von Eigentumswohnungen in diesen 

 Energiesparende Einzelmaßnahmen oder Kombi-
nationen von Einzelmaßnahmen an bestehenden 
Wohngebäuden 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN BESTAND 



Quelle: www.kfw.de 

KFW-PROGRAMM „ENERGIEEFFIZIENT 
SANIEREN – EINZELMAßNAHMEN“ 

» Fördergegenstand 
 Einzelmaßnahmen oder Kombinationen von 

Einzelmaßnahmen 
» Dämmung von Wänden, Dachflächen, Decken 
» Erneuerung von Fenstern und Außentüren 
» Einbau/Erneuerung einer Lüftungsanlage 
» Erneuerung /Optimierung der Heizungsanlage 
 

 

» Förderart / Förderhöhe 
 Zuschuss: 10 % der förderfähigen Investitionskosten, 

max. 5.000 € je Wohneinheit oder 

 Darlehen: 0,75 % effektiver Jahreszins (Stand: 06.11. 
2017), bis zu 100% der förderfähigen Investitions-
kosten, max. 50.000 € je Wohneinheit 
plus Tilgungszuschuss: 7,5 % der förderfähigen 
Kosten, max. 3.750 € je Wohneinheit 

 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN BESTAND 



Quelle: www.kfw.de 

KFW-PROGRAMM „ENERGIEEFFIZIENT 
SANIEREN – MAßNAHMENPAKETE “ 

» Fördergegenstand 
 Heizungspaket: Austausch einer ineffizienten Heiz-

ungsanlage durch eine effiziente Anlage in Verbindung 
mit einer optimierten Einstellung des Gesamtsystems 

 Lüftungspaket: Kombination des Einbaus einer Lüft-
ungsanlage mit Wärmerückgewinnung mit mindestens 
einer weiteren Maßnahme an der Gebäudehülle 

 
 

» Förderart / Förderhöhe 
 Zuschuss: 15 % der förderfähigen Investitionskosten, 

max. 7.500 € je Wohneinheit oder 

 Darlehen: 0,75 % effektiver Jahreszins (Stand: 06.11. 
2017), bis zu 100% der förderfähigen Investitions-
kosten, max. 50.000 € je Wohneinheit 
plus Tilgungszuschuss: 12,5 % der förderfähigen 
Kosten, max. 6.250 € je Wohneinheit 

 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN BESTAND 



Quelle: www.kfw.de 

KFW-PROGRAMM „ENERGIEEFFIZIENT 
SANIEREN – EFFIZIENZHAUS“ 

» Fördergegenstand 
 Sanierung zum KfW-Effizienzhaus  55, 70, 85, 100, 

115, Denkmal 

 

» Förderart / Förderhöhe 
 Zuschuss: zw. 15 % (max. 15.000 € je Wohneinheit) 

und 30 % (max. 30.000 € je Wohneinheit) der 
förderfähigen Kosten oder 

 Darlehen: 0,75% effektiver Jahreszins (Stand: 06.11. 
2017), bis zu 100% der förderfähigen Investitions-
kosten, max. 100.000 € je Wohneinheit 
plus Tilgungszuschuss: zw. 12,5 % (max. 12.500 €) 
und 27,5 % (max. 27.500 €) 

 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN BESTAND 



Quelle: www.kfw.de 

KFW-PROGRAMM „ENERGIEEFFIZIENT 
SANIEREN“ 

» Förderfähige Bauten 
 Zuschuss:  Nur Ein- + Zweifamilienhäuser, Eigentums-

wohnungen 

 Darlehen: Ein- + Mehrfamilienhäuser, Eigentums-
wohnungen 

 

» Antragsstellung 
 Vor Maßnahmenbeginn durch Sachverständigen 

 Antragsberechtigte Sachverständige finden Sie unter: 
www.energie-effizienz-experten.de  

 Zuschuss: KfW-Bank 

 Darlehen: KfW-Bank über Hausbank 
 

» www.kfw.de 
 

 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN BESTAND 



Quelle: www.kfw.de 

KFW-PROGRAMM „ENERGIEEFFIZIENT 
BAUEN UND SANIEREN – BAUBEGLEITUNG“ 

» Fördergegenstand 
 Energetische Fachplanung und Baubegleitung der 

Sanierung oder des Neubaus durch einen Sachver-
ständigen: www.energie-effizienz-experten.de 
 

» Förderart / Förderhöhe 
 Zuschuss: 50 % der förderfähigen Kosten, 

max. 4.000 € pro Vorhaben 
 

» Antragsstellung 
 Vor Maßnahmenbeginn direkt bei der KfW 

 Nur möglich, wenn die die Sanierungsmaßnahmen 
durch das KfW-Programm „Energieeffizient Sanieren“ 
(Nr. 151/152, 430) oder die Baumaßnahmen durch 
das KfW-Programm „Energieeffizient Bauen“ (Nr. 153) 
gefördert werden 

 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN BESTAND 
(UND NEUBAU) 



Quelle: www.bafa.de 

BAFA-MARKTANREIZPROGRAMM 
„HEIZEN MIT ERNEUERBAREN ENERGIEN“ 

» Fördergegenstand 
 Solarthermische Anlagen 

 Biomasseanlagen 

 Wärmepumpen 
 

»  Förderart / Förderhöhe 
 Zuschuss: System aus Basis- und Bonusförderung 

sowie Innovationsförderung 

 Plus Zusatzbonus (APEE): Heizungspaket 

» Plus 20 % des bisherigen Förderbetrags 
(ohne Optimierungsbonus) 

» Pauschal 600 € für die Heizungsoptimierung 

 Anlagen in oder auf Neubauten sind nur im Rahmen 
der Innovationsförderung förderfähig  

FÖRDERMÖGLICHKEITEN BESTAND 
(UND NEUBAU) 



BAFA-MARKTANREIZPROGRAMM 
„HEIZEN MIT ERNEUERBAREN ENERGIEN“ 

» Antragsstellung 
 Innerhalb von 9 Monaten nach Inbetriebnahme 

der Anlage (einstufiges Verfahren) 

 Vor Maßnahmenbeginn (zweistufiges Verfahren): 

» Anträge von Unternehmen und freiberuflich 
Tätigen (außer bei nachträglichen Optimierungs-
maßnahmen) 

» Anträge auf Innovationsförderung (Ausnahme: 
Beantragung der Innnovationsförderung für 
Biomasseanlagen durch private Antragssteller) 

 Listen der BAFA mit förderfähigen Anlagen beachten! 

 

» www.bafa.de 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN BESTAND 
(UND NEUBAU) 

Quelle: www.bafa.de 



Quelle: www.kfw.de 

KFW-PROGRAMM „ENERGIEEFFIZIENT 
SANIEREN – ERGÄNZUNGSKREDIT“ 

» Fördergegenstand 
 Solarthermische Anlagen 

 Biomasseanlagen 

 Wärmepumpen 
 

» Förderart/Förderhöhe 
 Darlehen: 1,31 % effektiver Jahreszins (Stand: 

06.11.2017), max. 50.000 € je Wohneinheit 
 

» Antragsstellung 
 Vor Maßnahmenbeginn 

 Darlehen: KfW-Bank über Hausbank 
 

» www.kfw.de 
 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN BESTAND 



BAFA-PROGRAMM „HEIZUNGSOPTIMIERUNG“ 

» Fördergegenstand 
1. Ersatz von Heizungs-Umwälzpumpen und 

Warmwasser-Zirkulationspumpen durch 
hocheffiziente Pumpen 

2. Heizungsoptimierung durch einen hydrau- 
lischen Abgleich bei bestehenden Heiz- 
systemen. In Verbindung damit können 
zusätzliche Optimierungsmaßnahmen an 
bestehenden Anlagen gefördert werden: 
» Voreinstellbaren Thermostatventilen 
» Einzelraumtemperaturreglern 
» Strangventilen 
» Technik zur Volumenstromregelung 
» Separate Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik 

und Benutzerinterfaces 
» Pufferspeichern 
» Einstellung der Heizkurve 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN BESTAND 

Quelle: www.bafa.de 



FÖRDERMÖGLICHKEITEN BESTAND 

BAFA-PROGRAMM „HEIZUNGSOPTIMIERUNG“ 

» Förderart / Förderhöhe 
 Zuschuss: 30% der Netto-Investitionskosten 

(max. 25.000 €) 
 

» Antragsstellung 
 Vor Maßnahmenbeginn: 

1. Online auf der BAFA-Homepage registrieren 
(Erhalt der Eingangsbestätigung mit 
Registrierungsnummer) 

2. Nach Umsetzung der Maßnahme (relevante 
Daten eingeben, Antragsformular ausdrucken, 
unterschreiben und mit Rechnungen hochladen) 

 Liste des BAFA mit förderfähigen Pumpen beachten! 

 

» www.bafa.de 
Quelle: www.bafa.de 



1.000 EFFIZIENTE ÖFEN FÜR RHEINLAND-PFALZ 

» Fördergegenstand 
 Austausch von alten, ineffizienten Einzelraum-

feuerungsanlagen durch neue, emissionsarme 
Einzelraumfeuerungsanlagen, die mit biogenen 
Festbrennstoffen betrieben werden (Scheitholz 
und Holzpellets sind Brennstoffe, welche eine 
Förderung ermöglichen) 

 

» Fördervoraussetzungen 
 Betrieb der Einzelraumfeuerungsanlage im selbst-

genutzten Wohneigentum 

 Errichtung der alten Einzelraumfeuerungsanlage 
vor dem Jahr 1995 

 Die detaillierte Förderbedingungen sind zu finden 
unter: www.energieagentur.rlp.de/1000oefen 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN BESTAND 

Quelle: www.energieagentur.rlp.de 



FÖRDERMÖGLICHKEITEN BESTAND 

1.000 EFFIZIENTE ÖFEN FÜR RHEINLAND-PFALZ 

» Förderart / Förderhöhe 
 Zuschuss: abhängig von der Effizienz des neuen Ofens 

und des eingesetzten Brennstoffs 

» 300 € für nicht wassergeführte Öfen (Wirkungsgrad 
mind. 82%, Brennstoff keine Pellets) 

» 500 € für nicht wassergeführte Öfen (Wirkungsgrad 
mind. 85%, Brennstoff keine Pellets) 

» 500 € für nicht wassergeführte Öfen (Wirkungsgrad 
mind. 92%, Brennstoff Holzpellets) 

» 800 € für wassergeführte Öfen  (Wirkungsgrad 
mind. 85 %, Brennstoff  keine Pellets) 
 

» Antragsstellung 
 Die Fördervoraussetzungen genau prüfen: 

» www.energieagentur.rlp.de/1000oefen 

» Info-Hotline: 0631-31602311 

 
Quelle: www.energieagentur.rlp.de 



FÖRDERMÖGLICHKEITEN BESTAND 

1.000 EFFIZIENTE ÖFEN FÜR RHEINLAND-PFALZ 

» Antragsstellung 
 Einen neuen Ofen, der die Förderbedingungen erfüllt, 

gemeinsam mit ihrem Ofenbaubetrieb auswählen 

 Den Förderantrag und Verwendungsnachweis auf 
www.energieagentur.rlp.de/1000oefen herunterladen, 
ausfüllen und ausdrucken 

 Den Ofen installieren und durch den bevollmächtigen 
Bezirksschornsteinfeger gemäß § 79 (2) Landesbau- 
ordnung abnehmen lassen 

 Die Bescheinigung von der bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger/in ausfüllen lassen 

 Den ausgefüllten Förderantrag zusammen mit dem 
Verwendungsnachweis und der Rechnung an folgende 
Adresse senden: 
Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und 
Forsten des Landes Rheinland-Pfalz, Referat 54b, Förder-
programm „1.000 Öfen“,  Postfach 3160, 55021 Mainz Quelle: www.energieagentur.rlp.de 



KFW-PROGRAMM „ERNEUERBARE 
ENERGIEN – SPEICHER“ 

» Fördergegenstand 
 Einrichtung eines stationären Batteriespeicher- 

systems in Verbindung mit der Einrichtung einer 
Photovoltaik-Anlage (kombiniertes Batterie- 
speicher-Photovoltaik-Anlagensystem) 

 Auch Speichernachrüstung von PV-Anlagen, 
die nach dem 31.12.12 in Betrieb gingen und 
bereits mindestens 6 Monate laufen 

 

» Fördervoraussetzung 
 Nennleistung der PV-Anlage max. 30 kWp 

 Anschluss an das öffentliche Stromnetz 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN BESTAND 
(UND NEUBAU) 

Quelle: www.kfw.de 



KFW-PROGRAMM „ERNEUERBARE 
ENERGIEN – SPEICHER“ 

» Förderart / Förderhöhe 
 Darlehen plus Tilgungszuschuss 

 Ab 1,1 % effektiver Jahreszins (Stand: 06.11.2017) 

 Die Höhe des Tilgungszuschuss ist abhängig 
von der Fördermittelverfügbarkeit und vom 
Antragszeitraum: 

» Bis 31.12.2017:  13 % 

» Ab 01.01.2018:  10 % (Programmende 31.12.2018) 
 

» Antragsstellung 
 Vor Maßnahmenbeginn 

 KfW-Bank über Hausbank 
 

» www.kfw.de 
 

 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN BESTAND 
(UND NEUBAU) 

Quelle: www.kfw.de 



FÖRDERMÖGLICHKEITEN BESTAND 

Kredit 

Zuschuss 

Einspeise-
vergütung 

Land 

ISB Modernisierung in RLP 

MUEEF 1.000 Effiziente Öfen für RLP 

Bund 

KfW 

Energieeffizient sanieren / APEE 

Energieeffizient sanieren – Baubegleitung 

Energieeffizient sanieren – Ergänzungskredit 

Erneuerbare Energien – Standard: Photovoltaik 

Erneuerbare Energien – Speicher 

Brennstoffzelle 

BAFA 

Energiesparberatung vor Ort 

Heizungsoptimierung 

Erneuerbare Energien / APEE 

Mini-KWK-Anlagen 
BMWi 

Austausch elektronischer Durchlauferhitzer 

Gesetze 
Photovoltaik (EEG) 

Mini-KWK (KWKG) 



5. ENERGIEBERATUNG DER 
VERBRAUCHERZENTRALE RHEINLAND-PFALZ  

  



ANGEBOT DER VERBRAUCHERZENTRALE RHEINLAND-PFALZ 

» Infos & Online-Energie-Check unter: www.energieberatung-rlp.de 

» Landesweites Energietelefon: 0800 60 75 600 

» Energieberatung per E-Mail: energie@vz-rlp.de 

» Stationäre (persönliche) Beratung nach Terminabsprache: 02662/801102 

» Basis-Energie-Check für Wohnungseigentümer und Mieter 

» Gebäude-Energie-Check für Hausbesitzer 

» Detail-Energie-Check vor Ort 

» Heiz-Check (nur in der Heizperiode!) 

» Energierechtsberatung (Vertrag, Abrechnung, Versorgerwechsel) 

ENERGIEBERATUNG DER 
VERBRAUCHERZENTRALE RLP 
 



 

Kontakt: 

Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH 

Region Rhein-Mosel-Eifel  

c/o TechnologieZentrum Koblenz 

Renate Michel 

Universitätsstraße 3 

56070 Koblenz 

 

Telefon: 0261 / 57 94 19 55  

E-Mail: renate.michel@energieagentur.rlp.de   

Internet: www.energieagentur.rlp.de 

Newsletter: www.energieagentur.rlp.de/newsletter 

Twitter: www.twitter.com/energie_rlp 

 

 

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!  

GEMEINSAM FÜR DIE ENERGIE- 
WENDE IN UNSERER REGION 
 


